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1696 September A
ENTSCHEID DER KANZLEI DES THURGAUS IN SACHEN FREILASSUNGDES JU¬

DEN HEINRICH LOEW

"Kund undt zu wissen seye Jedermeniglich hiemit , das von unserem löbl . Ober¬

amt der graffschafft turgauw zu frauwenfeldt , auff ansuehen N. [Michael]

Witteman [ W i d m a n n] Churbayerischer Cormissario mit Vorzeigung Eines

Churbayrischen Commissions befelch uns [gemeint Landvogt Beat Ja¬

kob  II . Zurlauben ] requiriert undt Inständig gebetten , Einen dermahlen zu

Marnern sich auffhaltenten Juden nahmens Heinrich Löw in arresto nehmen lassen

möchte auch anhero bringen . Welchem wir auff sein begehren placitiert , Jhne

Juden arestiert undt anhero führen lassen . Er Commissarius uns ferner ersucht

ihne Juden ihme auszuliffern und zu einer Stellung nacher mönchen [München]

begehret , undt zwar aus diser vorgebender Ursachen , das weillen seines ernan-

ten Heinrich Löwen gewesner principal Lazarus Günzburg er  Jud von

Kriegshabern bey augsp [urg ] veirwichnen Dezember 1695 von einem unbekanden

mansperson [ Simon Eber  l e ] in bey sein Eines sines Lazari alda zu Kriegs-

habem wohneten Zollemn undt ambtman [Johann Kaspar Bohrer] . . . einige

perlen und praetiosen erkauf ft . Weillen aber ville Sachen aus einer capellen

zu mönchen [ konkret der Hofkapelle ] entfrembdet worden waren undt solche Er¬

kauf fte perlen undt praetiosen dahin gehörig , auch Er Lazarus solche sogleich

an Chur Bayern extradiert hatte , nun aber mehre suspicion trügen , das man den

Lazarum zu augsp [urg ] arrestieren undt nacher mönchen geliffert , undt des
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Lazari proeess Einig allein auff disem Heinrich , des Lazari gewessener Schrei¬

ber bericht undt Zeugnus beruhet , auch also an einer Stellung nicht zwiffeln

solte . Welches wir dem Heinrich Juden angedeutet . Er besagter aber sein un-

schuldt an tag gstellet undt uns glaubhafft beygebracht , das Er nichts als

ein diener seines principalen gewessen , auch nichts ein oder verkauf ft , vill

weniger sein Lebtag in bayern gewessen , geschweige Ein Delictum alda begangen

zu haben , also an ein frembdes Ortt zu liffern nit hoffen wolte , zumahlen

der Kau ff der Ernanten praetiosen in Kays er Hohem undt yiicht im bayrischen

[Gebiet ] geschehen . Beneben sich offerirt die clare Runde warheit , was Jhme

wegen seines principalen bewust gleich bey hisigem lobl . ambt an tag zu geben

wollen . Aber der Churbayrische Commissarius Jn seinem uns überreichten memo-

rial selbsten bekehnt . . . , Er Heinrich Ein bedienter gewessen , auch nichts

widrigs . . . auf ihn angebracht . Derowegen die Stellung Jhme Commissarium . . .

nicht nachgeben können , alwo er Commissario bey seiner abreis vor hisigem

ambt angeben , das wan er de >i arrest dermahlen nicht haben könde , ferner nicht

mehr verlangte , er wolle ohne Jhnen des jetzt zu mönchen arrestierten Laza-

rischen proeess einen weg usmachen . . .

Als haben wir umb mehrer Sicherheit so wohl des Comissario als auch ermeltem

Juden eingrichte schrifften an die Löbl . aydgenossen und vorortt [d . h . an

Bürgermeister und Rat von ] Zürich . . . geseiydet , Eines bescheids Zu erhollen:

da dan ein gnädig . . . rath uns . . . befohlen [den Juden ] nicht allein nit aus-

zuliffern sondern auff freyen fus zu stellen.

Weillen wir nun Ernanten Juden Heinrich Löwen in allen umbständen gantz un¬

schuldig befunden , dahero wir Jhme den von uns aufgelegten arrest toties quo-

ties relaxirt , auch rechtswegen frey ledig undt los gesprochen , welcher ar¬

rest Jhme Juden an sine gutte Leimbdnus , Ehr und Credit gantz unschädlich

oder nachtheilig sein solle.

Ersuche hiemit dienstfründtlich . . . alle respective frembde Obrigkeitten,

was standts digniteten die seindt , . . . Jhme Heinrich Löw Juden derowegen nichts

entgelten . . . , sondern aller orthen frey . . . pass undt repassieren zu lassen " .
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